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Anordnung Nr. 21 
über Liegenschaftsvermessungen

vom 2. Juli 1982

Im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zentra
len Staatsorgane wird zur Änderung der Anordnung vom
2. Februar 1979 über Liegenschaftsvermessungen (GBl. I Nr. 6 
S. 61) folgendes angeordnet:

§1

Der § 4 der Anordnung erhält folgende Fassung:
„§4

Verfahren bei Liegenschaftsvermessungen
(1) Für das Verfahren bei Liegenschaftsvermessungen und 

die Übernahme der Vermessungsergebnisse in die Liegen
schaftsdokumentation sind die Vorschriften der Liegenschafts
vermessungsordnung verbindlich1 2. Außerdem sind die gelten
den Standards zu beachten3.

(2) Die Liegenschaftsvermessungsordnung gilt für alle Lie
genschaftsvermessungen und die Übernahme der Vermes
sungsergebnisse in die Liegenschaftsdokumentation, soweit die 
betroffenen Grundstücke oder Gebäude auf dem Territorium 
der Deutschen Demokratischen Republik liegen.“

§ 2

Schlußbestimmungen

(1) Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1983 in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:
1. die Anleitung für die Ausführung von Neumessungen vom

1. Januar 1954 ;4

2. die Fortführungsvermessungsordnung vom 10. Juni 1971
i. d. F. vom 17. Mai 1978 ;4

1 Anordnung (Nr. 1) vom 2. Februar 1979 (GBl. I Nr. 6 S. 61)
2 Die Liegenschaftsvermessungsordnung ist durch Vermessungsein

richtungen gemäß § 3 Abs. 2 Ziffern 4 und 5 der Anordnung vom 
2. Februar 1979 über Liegenschaftsvermessungen (GBl. I Nr. 6 S. 61) 
über den Liegenschaftsdienst des zuständigen Rates des Bezirkes zu 
beziehen.

3 z. Z. gilt der Fachbereichstandard TGL 26 711 „Großmaßstäbige 
Karten“, Blatt 01 und Blatt 02 Ausgabe 4.80, gemäß Anordnung Nr. 911 
vom 11. Juni 1980 über DDR-Standards und Fachbereichstandards (Son
derdruck Nr. ST 911 des Gesetzblattes).

4 Wurde den zuständigen Organen und Einrichtungen direkt zuge
stellt.

3. alle weiteren Vorschriften einschließlich der landesrecht
lichen Regelungen, die vor dem 8. Mai 1945 erlassen wor
den sind und den Regelungsbereich der Liegenschaftsver
messungsordnung betreffen.

Berlin, den 2. Juli 1982

Der Minister des Innern 
und

Chef der Deutschen Volkspolizei
D i c k e l

Anordnung 
über die Aufhebung von Rechtsvorschriften 

auf dem Gebiet von Umweltschutz und Wasserwirtschaft

vom 15. Juli 1982

§ 1

Die Anordnung vom 28. November 1972 über die Staatliche 
Bauaufsicht des Ministeriums für Umweltschutz und Wasser
wirtschaft (GBl. II Nr. 73 S. 851)1 und die Anordnung vom 
26. Juli 1974 über das Statut des Meteorologischen Dienstes 
der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. I Nr. 39 S. 368)2 
werden aufgehoben.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Berlin, den 15. Juli 1982

Der Minister 
für Umweltschutz und Wasserwirtschaft

Dr. R e i c h e 11

1 Dafür gilt die Verfügung Nr. 3/82 vom 5. Mai 1982 über die Auf
gaben, Rechte und Pflichten der Staatlichen Bauaufsicht und Gutach
terstelle des Ministeriums für Umweltschutz und Wasserwirtschaft 
(Verfügungen und Mitteilungen des Ministeriums für Umweltschutz 
und Wasserwirtschaft Nr. 2/1982).

2 Dafür gilt das Statut vom 15. Juli 1982 (Verfügungen und Mittei
lungen des Ministeriums für Umweltschutz und Wasserwirtschaft 
Nr. 2/1982).
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